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Rechtsgrundlagen begleiteter Elternschaft 
(Stand 12/2013) 

 

 

A. Schutzgarantien 

Art. 6 Grundgesetz 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines 
Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) (...) 
 
 
Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK): 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 
 
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung 
und ihrer Korrespondenz. 
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff 
gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die 
nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 
 

Art.23 VN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und 
Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass 
(...) 

lit b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungs-bewusste 
Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang 
zu altersgemäßer Information sowie Aufklärung über Fort- pflanzung und 
Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser 
Rechte zur Verfügung gestellt werden; 

lit c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre 
Fruchtbarkeit behalten. 

2) Die Vertragsstaaten gewährleisten die Rechte und Pflichten von Menschen mit 
Behinderungen in Fragen der Vormundschaft, Pflegschaft,  Personen- und Vermögenssorge, 
Adoption von Kindern oder ähnlichen Rechtsinstituten, soweit das innerstaatliche Recht 
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solche kennt; in allen Fällen ist das Wohl des Kindes ausschlaggebend. Die Vertragsstaaten 
unterstützen Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung 
ihrer elterlichen Verantwortung. 

(...) 

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern 
von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich 
nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschrif-ten und Verfahren 
bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwen-dig ist. In keinem Fall darf 
das Kind aufgrund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile 
von den Eltern getrennt werden. 

 

B. Gesetzliche Grundlage für Eingriffe in das Familienleben 

§ 1666 BGB Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so 
hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr 
erforderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der 
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der 
Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich 
auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 

 1. 
Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 

 2.  Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 

 3.  

Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine 
andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung 
aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind 
regelmäßig aufhält, 

 4.  
Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind 
herbeizuführen, 

 5.  die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 

 6.  die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit  
     Wirkung gegen einen Dritten treffen. 

 

§ 1666a Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 

(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden 
ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche 
Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf 
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unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem 
Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen 
Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu 
berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem 
Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das 
Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil 
oder Dritte Mieter der Wohnung ist. 
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen 
erfolglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr 
nicht ausreichen. 
 
 
Anm. JZ: Öffentliche Hilfen im Sinne des § 1666a BGB sind insbesondere die Leistungen 
zur Rehabilitation und Teilhabe (Förderung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft § 55 
SGB IX) und hier vor allem die Eingliederungshilfe gem. § 53 SGB XII sowie Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, die nachfolgend vorgestellt werden. 
 
 

C. Pflicht zur familienfreundlichen Ausführung aller Sozialleistungen,  
     Pflicht, Leistungen barrierefrei und bedarfsgerecht anzubieten,  
     Verbot der Diskriminierung wegen Behinderung   

§ 1 SGB VIII  Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf  
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 

§ 16 SGB VIII  Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 
 

(1)  Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen 
Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. 
Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre 
Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege 
aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. 

(2)  Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere  
1.  Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf 

Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und 
Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen 
und in Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge 
Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten, 

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger 
Menschen, 

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belastenden 
Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder 
einschließen. 
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(3)  Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung 
und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und 
Beziehungskompetenzen angeboten werden. 

(4)  Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht. 
 
 
 
§ 9 SGB IX   Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
 

(1) Bei der Entscheidung über die Leistungen und bei der Ausführung der Leistungen zur 
Teilhabe wird berechtigten Wünschen der Leistungsberechtigten entsprochen. Dabei 
wird auch auf die persönliche Lebenssituation, das Alter, das Geschlecht, die Familie 
sowie die religiösen und weltanschaulichen Bedürfnisse der Leistungsberechtigten 
Rücksicht genommen; im Übrigen gilt § 33 des Ersten Buches. Den besonderen 
Bedürfnissen behinderter Mütter und Väter bei der Erfüllung ihres 
Erziehungsauftrages sowie den besonderen Bedürfnissen behinderter Kinder wird 
Rechnung getragen. 

(2) Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen 
sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistungen erbracht 
werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit 
wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können. (...) 

(3) Leistungen, Dienste und Einrichtungen lassen den Leistungsberechtigten möglichst 
viel Raum zu eigenverantwortlicher Gestaltung ihrer Lebensumstände und fördern 
ihre Selbstbestimmung. 

(4) Die Leistungen zur Teilhabe bedürfen der Zustimmung der Leistungsberechtigten. 
 

§ 15 SGB XII Familiengerechte Sozialhilfeleistungen 
 
Bei Leistungen der Sozialhilfe sollen die besonderen Verhältnisse in der Familie der 
Leistungsberechtigten berücksichtigt werden. Die Sozialhilfe soll die Kräfte der Familie zur 
Selbsthilfe anregen und den Zusammenhalt der Familie festigen. 
 
§ 33c SGB I  Benachteiligungsverbot 
 
Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte darf niemand aus Gründen der Rasse, wegen der 
ethnischen Herkunft oder einer Behinderung benachteiligt werden.  
 
§ 17 SGB I   Ausführung der Sozialleistungen 
 
(1) Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß  

1) jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeitgemäßer Weise, 
umfassend und zügig erhält, 

2) die zur Ausführung von Sozialleistungen erforderlichen sozialen Dienste und 
Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen, 

3) der Zugang zu den Sozialleistungen möglichst einfach gestaltet wird, insbesondere 
durch Verwendung allgemein verständlicher Antragsvordrucke und 

4) ihre Verwaltungs- und Dienstgebäude frei von Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren sind und Sozialleistungen in barrierefreien Räumen und 
Anlagen ausgeführt werden. 

 
(2) Hörbehinderte Menschen haben das Recht, bei der Ausführung von Sozialleistungen, 

insbesondere auch bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen, 
Gebärdensprache zu verwenden. Die für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger 
sind verpflichtet, die durch die Verwendung der Gebärdensprache und anderer 
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Kommunikationshilfen entstehenden Kosten zu tragen; § 19 Abs. 2 Satz 4 des Zehnten 
Buches gilt entsprechend. 

 
(3) In der Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Einrichtungen und Organisationen 

wirken die Leistungsträger darauf hin, daß sich ihre Tätigkeit und die der genannten 
Einrichtungen und Organisationen zum Wohl der Leistungsempfänger wirksam 
ergänzen. (...) Im übrigen ergibt sich ihr Verhältnis zueinander aus den besonderen 
Teilen dieses Gesetzbuchs (...). 

 

§ 19 SGB X (Gebärdensprache im Sozialverwaltungsverfahren) 

(1) Die Amtssprache ist deutsch. Hörbehinderte Menschen haben das Recht, zur 
Verständigung in der Amtssprache Gebärdensprache zu verwenden; Aufwendungen für 
Dolmetscher sind von der Behörde oder dem für die Sozialleistung zuständigen 
Leistungsträger zu tragen. 
 
 
 

 
D. „Begleitete Elternschaft“ - mögliche Rechtsgrundlagen einer besonderen 
     Förderung von Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihren Kindern 
 
1. §§ 53 f SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX:  
   Eingliederungshilfe zur Förderung der Teilhabe am Leben in der  
   Gemeinschaft 
   gesetzliche Leistungskataloge sind nicht abschließend („insbesondere“).  

  „Die eigene Pflege und Erziehung der Kinder ist ein Grundbedürfnis behinderter wie 
nichtbehinderter Eltern. Da die Eltern-Kind-Beziehung die weitreichendste und 
existenziellste aller sozialen Bindungen ist, bildet die Verantwortungsübernahme der 
Eltern für ihr Kind eine zentrale Frage der Teilhabe der Eltern am Leben in der 
Gemeinschaft (...)“ LSG NRW Urt.v.23.02.2012 Az. L 9 SO 26/11 

 
 
2. Familienhebammen als Akteurinnen der Frühen Hilfen 

Seit 1. 7. 2012 fördern die Kommunen aufgrund einer Verwaltungsvereinbarung zur 
Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen die Unterstützung von Familien mit 
Kleinstkindern durch Familienhebammen. Der gesetzliche Rahmen für diese 
Verwaltungsvereinbarung ist durch das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) geschaffen 
worden, das am 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist. 
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3. Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII 
 

SGB 
VIII  

  Inhalt  Mögliche Leistungsform 

   

  § 19   Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter 
und Kinder  

Ambulant oder (teil-)stationär 
betreutes Wohnen 
Alleinerziehender mit besonderem 
Förderbedarf und ihrer Kinder 
(jüngstes  unter 6 Jahre) 

  § 20   Betreuung und Versorgung des Kindes in 
Notsituationen  

Familienpflege, z.B. während einer 
psychischen Krise oder des 
Aufenthalts in der Klinik (soweit 
nicht durch Krankenkasse 
gedeckt) 

  § 27 ff  Hilfe zur Erziehung  Es können bei Bedarf auch andere 
als die nachfolgend im Gesetz 
aufgeführten HzE gewährt werden. 
Der Umfang der Leistung richtet 
sich nach dem Bedarf der Familie, 
Kostenargumente sind nur 
insoweit beachtlich, als der Erfolg 
der Leistung hierdurch nicht 
gefährdet wird (Effizienz)  

  § 28  Erziehungsberatung   

  § 31  Sozialpädagogische Familienhilfe  Ambulante Erziehungshilfen, Hilfe 
bei der Alltagsorganisation,  

  § 32  Erziehung in einer Tagesgruppe  Heilpädagogische Tagesgruppen 
für Eltern(teile) und Kinder  

  § 35a  Eingliederungshilfe für Kinder und 
Jugendliche mit (drohender) seelischer 
Behinderung  

Frühförderung der Kinder  

  § 36  Mitwirkung, Hilfeplan    

 

E. Pflicht zum Abbau von Barrieren/ zur inklusiven Sozialraumgestaltung 

wird in verschiedenen Gesetzen weiter konkretisiert (Bauordnungsrecht, 
Landesbehindertengleichstellungsgesetze...).  

 


